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Bel' ich t 

des Ausschusses für Verf'assungs- uIld Rechtsan~;elegenheiten 
'. 

tiber den Gesetzesbescbluß ~es Nationalrates vom 9. Juli 1970, 

betreffend ein BU.i1desgef',0.tzLibe:c die 'vliedel'holung des wahl­

verfahrens einer Nationalratswahl 

Der vorliegende Gesetzesbe:--;chluß des Nationalrates ent­

hält eine Regelung für den Fell, daß auf Grund eines Er­

kermtnisses des Verfassungsgericbtshofes das \,fahl verfahren 

einer Nat:ionalratswahl ganz oder teihJeise zu i'JiederholeD 

ist ~ Neben gesonderte!1 Bestimmungen über die Ausschreibung 

der Wiederholungswahl, die Wahlb0rec~tigten, di~ Wahl­

sprent~el, elie \v"ahlbehörden und die UahlkaI'tenvrähler ist 

vorgesehen, daß grUlldsätzlich die NetionalI'ats~,,rahlordnung 

1970 auch für das Verfahren d.er \JiederholungS\,mhl sinngem2,ß 

zu gelten hat. 

Der Ausschuß für Verfassungs-- und RechtsBllgelegenhei ten 

hat die gegens~ändliche Vorlage in seiner Sitzung vom 13. 

Juli 1970 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, 

dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt'somit der Ausschuß 

für' Verfassungs- und Recht sange legenhei ten den Antra€,;, der 

Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 9.Juli 

1970, betreffend ein Bundesgesetz ü.ber die \Jiederholu.ng des 

'Wahlverfahrens einer Nationalratsvlahl, vlird kein Einspruch 

erhoben. 

N 0 v a k 

Berichterstatter 

'Wien, Bm 13. Juli 1970 

Dr~ Erika S e d a 

-ObmannstAllvertreter 
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